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Öffentliche Bekanntmachung 
 

über Widerspruchsrechte der Datenübermittlung 
 

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Bad Wünnenberg als Meldebehörde zu verschiedenen Da-
tenübermittlungen von Personendaten aus dem Melderegister verpflichtet.   

Gegen folgende Datenübermittlungen kann durch Ausübung eines Widerspruchsrechts die Weitergabe bzw. 
Übermittlung von Daten verhindert werden: 

 

Sie haben ein Recht auf:  
I. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr  
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG i.V.m.     § 58 c Soldatengesetz wider-
sprechen.  

II. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser Religionsgesellschaft 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.  
 

III. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Ab-
stimmungen 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG widersprechen. 
 

IV. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von  Alters- und Ehejubiläen an Mandats-
träger, Presse und Rundfunk 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG widersprechen. 
 

V. 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG widersprechen. 
 

Eine Begründung ist nicht erforderlich. 

Abgabe von Erklärungen 
 
Erklärungen zum Widerspruchsrecht können Sie gegenüber dem Bürgerbüro der Stadt Bad Wünnenberg als 
Meldebehörde (Poststr. 15, 33181 Bad Wünnenberg) abgeben. 
Sofern Sie Widerspruch erheben, gilt dieser jeweils bis zum Widerruf. 
 
 
Bad Wünnenberg,  31.10.2016 
 
Stadt Bad Wünnenberg 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Christoph Rüther 
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Gesellschaft zur Förderung           33049 Paderborn, 29.11.2016 
 sozialer und kultureller           Kreishaus (Postfach 1940) 
         Einrichtungen             Tel. (05251) 3 08-2012 
 im Kreis Paderborn mbH           Fax (05251) 308-892012 
 

 

 

 

 

 

Bekanntmachung 
 

 

 

 
Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.11.2016 
 
- die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 festgestellt, 
 
- über die Verwendung der Gewinne aus den Jahren 2014 und 2015 beschlossen, 
 
- die Berichte des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfungen der Jahresabschlüsse 2014 und 

2015 zur Kenntnis genommen, die keine Einwendungen gegen die uneingeschränkten Entlastungen 
der Geschäftsführung enthalten, und  

 
- der Geschäftsführung Entlastungen erteilt. 
 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab Mittwoch, 07.12.2016, im Kreishaus Paderborn, Aldegre-
verstraße 10 - 14, Zimmer A.04.17, 33102 Paderborn, für die Dauer von zwei Wochen zur Einsicht-
nahme aus. 
 
                          
        gez. 
 
Manfred Müller       
Geschäftsführer       
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 

73. Jahrgang 07. Dezember  2016 Nr. 54 / S. 7    
 

235/2016 
 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Kulturamt 
 
 
 

Hinweis 
 
 

auf die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und der Stadt 
 Paderborn über die Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach dem  

Archivgesetz NW 
 
 
 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Pader-
born und der Stadt Paderborn über die Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung von Aufgaben nach 
dem Archivgesetz NW gemäß § 24 Abs. 2 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG) am 16.11.2016 (Az. 31.1304 (7)) genehmigt und im Amtsblatt der Bezirksregierung Detmold  -  
ausgegeben am 28.11.2016  -  bekannt gemacht 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 GkG wird auf diese öffentliche Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Büren, den 01.12.2016 
 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
H.-J. Struckmeier 
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T A G E S O R D N U N G  

 

E r w e i t e r u n g  
 

für die Sitzung des Kreistages am 12.12.2016, 17:00 Uhr, 
Kreishaus Paderborn, Aldegreverstraße 10-14, Gebäude A,  

großer Sitzungssaal A.01.09 
 

(17. Sitzung der Wahlperiode 2014/2020) 

 

A.       Öffentlicher Teil 

12.4.1   Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN  
betr. Antrag von "PRO FAMILIA" für das Jahr 2017 zur Bera-
tung von Menschen 

16.0642 

   
 13.5   Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN  

betr. Zielsteigerung der zu kontrollierenden Betriebe im Be-
reich der Tieraufzucht und Haltung 

16.0640 

   
 13.6   Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN  

betr. anteiligem Verkauf der RWE-Stammaktien für den 
Schuldenabbau und für die voraussichtlichen Zinsaufwen-
dungen im Haushaltsjahr 2017 

16.0641 

   
 17.1   Antrag der Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN  

betr. Vermeidung von Veröffentlichung rassistisch geprägter 
Begriffe und wertender oder Ängste schürender Formulierun-
gen 

16.0639 

   
 18.4   Deutscher Wandertag 2015:  

Bericht über eine besondere Veranstaltung in Paderborn und 
im Paderborner Land 

16.0638 

   
 


